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6.4.1 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung 

lfd. 
N r. 

Mieteinheit 

Nutzung/Lage 

Fläche 

(m2) 

Anzahl 

(Stck.) 

marktüblic 

(€/m2) 
bzw. 

(€/Stck.) 

h erzielbare 

monatlich 
(€) 

Nettokaltmiete 

jährlich 
(€) 

Wohnungseigentum 
(Mehrfamilienhaus) 

1 Wohnung EG 
links 

61,43 5,77 354,45 4.253,40 

Summe 61,43 354,45 4.253,40 

Die tatsächliche Nettokaltmiete entspricht der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete. Die Ertragswertermitt-
lung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt. 

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten) 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

jährlicher Reinertrag 

Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils, 
der den Erträgen zuzuordnen ist; vgl. Bodenwertermittlung) 
1,20 % von 24.100,00 € ( Liegenschaftszinssatz x anteiliger Bodenwert) 

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen 

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 ImmoWertV 21) 
bei p = 1,20 % Liegenschaftszinssatz5 

und n = 33 Jahren Restnutzungsdauer 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 

anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

4.253,40 € 

1.207,52 € 

= 3.045,88 € 

289,20 € 

2.756,68 € 

x 27,117 

74.752,89 € 

24.100,00 € 

98.852,89 € 

15.135,00 € 

Ertragswert des Wohnungseigentums = 83.717,89 € 

rd. 84.000,00 € 

5 Liegenschaftszinssatz ermittelt auf der Grundlage des Grundstücksmarktberichtes der Stadt Hagen 2023, für selbst
genutztes Wohnungseigentum angegeben mit 1,2 % +/- 1,5 (durchschnittliche Größe 74m2, Mietniveau 5,50 €, RND 
35 Jahre), für vermietetes Wohnungseigentum angegeben mit 1,3% +/- 2,2 (durchschnittliche Größe 73 m2, Mietniveau 
5,30 €, RND 32 Jahre). Aufgrund der Eigennutzung mit 1,2 % angesetzt. 
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Bewirtschaftungskosten ( BWK) - nach Angabe Grundstücksmarktbericht 2023 S. 88 

Verwaltungskosten 
je Wohnungseigentum 373,00 €/Jahr 

Instandhaltungskosten 
je m2 Wohnfläche 12,20 €/m2 

Mietausfall Wohnen 2,0 % 

• für die Mieteinheit Wohnung EG links: 

BWK-Anteil Kostenanteil Kostenanteil Kostenanteil 
[% vom Rohertrag] [€/m2 WF] insgesamt [€] 

Verwaltungskosten 

Instandhaltungskosten 

Schbnheitsreparaturen 

373,00 

12,20 749,45 

Mietausfallwagnis 2.00 85,07 

Betriebskosten 

Summe 1.207,52 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das gemeinschaftliche Eigen
tum betreffend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Unterhaltungsbesonderheiten, ME anteilig 

• Unterhaltungsstau inkl. Kleinreparaturen unterstellt für 

die 10 Wohnhäuser 

-25.000,00 € 

Summe 

anteilige Wertbeeinflus
sung insg. 

-635,00 € 

-635,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betreffend 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

-14.500,00 € Modernisierungsbesonderheiten 

• Mehrfamilienhaus „Wertminderung infolge unterstell

ter Modernisierungsmaßnahmen" sh. nachfolgende 

Berechnung 

als Risiko für die fehlende Innenbesichtigung 

-14.500.00 € 

Summe -14.500,00 € 
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Wertminderung infolge erforderlicher Modernisierungsmaßnahmen für das Gebäude 
„Mehrfamilienhaus" 

Modernisierungskosten u.ä: 

0 relative Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen 
(bei 2,00 Modernisierungspunkten) 

Wohn-/Nutzfläche 

0 Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen [a] 

Baukosten-Regionalfaktor Rf(lk) 

regionalisierte Kosten der unterstellten Investitionen insgesamt 

266,00 €/mZ 

61,43 ml 

x 

16.340,38 € 

0,99  

16.176,98 € 

relative regionalisierte Neubaukosten 4.000,00 €/m2 

Wohn-/Nutzfläche 61,43 m2 

regionalisierte Neubaukosten HK = 245.720,00 € 

relativer Anteil der zu erneuernden gestaltbaren Substanz NS = ([a] + [c]) x Rf(lk) / HK 0,07 

Erstnutzungsfaktor 1,23 

Ermittlung des Wertzuschlags wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung 
(GEZ): 

GEZ = vorl. marktangepasster Sachwert x NS x ( Erstnutzungsfaktor- 1) 

GEZ = 24.100,00 € x 0,07 x ( 1,23 -1) = 1.591,53 € 

Ermittlung des Wertzuschlags wegen der eingesparten anteiligen Schönheitsreparaturen: 

eingesparte Schönheitsreparaturen 

Wohn-/Nutzfläche 

Kostenanteil 

Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen 

Gesamtwerteinfluss der unterstellten Modernisierungen u.ä.: 

gesamte abzuziehende Kosten für die unterstellten Maßnahmen ([a] + [b]) x Rf(lk) 

Werterhöhung wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung 

Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen 

Werteinfluss der unterstellten Modernisierungsmaßnahmen u.ä. [i] 

20,00 €/mZ 

61,43 m2 

2,0 Pkte/20 Pkte 

122,86 € 

- 16.176,98 € 

+ 1.591,53 € 

+ 122,86 € 

_ -14.462,59 € 

rd. -14.500,00 € 
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Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 
Die Berechnungen der Wohnflächen wurden von mir anhand der Zeichnungen aus der Tei
lungserklärung durchgeführt und dienen nur als Grundlage dieser Wertermittlung. 

Rohertrag 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erziel
bare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den 
Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmie
ten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 
• aus dem Mietspiegel der Stadt Hagen, 
als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche 
Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden 
Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis der 
Anlage 3 ImmoWertV21 (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf 
€/m2 Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be
wirtschaftungskostenanteil) bestimmt. 
Die Anpassung der Werte erfolgt jährlich auf der Grundlage der Basiswerte mit dem Pro
zentsatz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisin
dex für Deutschland erhöht oder verringert hat. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das 
auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Liegenschaftszinssatz 
Liegenschaftszinssatz ermittelt auf der Grundlage des Grundstücksmarktberichtes der Stadt 
Hagen 2023, für selbstgenutztes Wohnungseigentum angegeben mit 1,2 % +/- 1,5 (durch
schnittliche Größe 74m2, Mietniveau 5,50 €, RND 35 Jahre), für vermietetes Wohnungsei
gentum angegeben mit 1,3% +/- 2,2 (durchschnittliche Größe 73 m2, Mietniveau 5,30 €, 
RND 32 Jahre). Aufgrund der Eigennutzung mit 1,2 % angesetzt. 

Gesamtnutzungsdauer 
Zur Festlegung der Gesamtnutzungsdauer sind bei Ermittlung der sonstigen für die Werter
mittlung erforderlichen Daten die Modellansätze der Anlage 1 ImmoWertV21 zugrunde zu 
legen. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungs
dauer" abzüglich "tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. 
Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewer
tungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhal
tungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unter
stellt werden. 
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Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer insbesondere unter Berücksichtigung von durch
geführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen wird 
das Modell zur Verlängerung der Restnutzungsdauer (Anlage 2 ImmoWertV21) angewen
det. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: Mehrfamilienhaus 
Das gemäß Gebrauchsabnahmeschein ca. 1959 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisie
rungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sachwertrichtlinie") einge
ordnet. 

Hieraus ergeben sich 7 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden 
wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maxi
male 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 
Durchge
führte 

Maßnah
men 

Unter
stellte 

Maßnah
men 

Begrün- 
dung 

Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der Wärmedämmung 
im Dach bzw. Dämmung der obersten Geschossdecke 
Einbau isolierverglaster Fenster 
Einbau einer zeitgemäßen Heizungsanlage 
Wärmedämmung der Außenwände 
Modernisierung von Bädern / WCs etc. 
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden 
und Treppenraum  
Summe 

4 

2 
2 
4 
2 

2 

1,0 

1,0 
1,0 
2,0 
0,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
1,0 

1,0 

2,0 

B01 

B02 
B04 
B05 
B06 

B07 

Erläuterungen zu den vergebenen Modernisierungspunkten 
B01 Aufgrund der durchgeführten Wärmedämmmaßnahmen (Fassade) wird davon ausgegangen, 

dass die oberste Geschossdecke gedämmt wurde 1 Pt. 
B02 Aufgrund der durchgeführten Wärmedämmmaßnahmen (Fassade) wird davon ausgegangen, 

dass die Fenster in diesem Zusammenhang modernisiert wurde 1 Pt. 
B04 Aufgrund der durchgeführten Wärmedämmmaßnahmen (Fassade) wird davon ausgegangen, 

dass die Heizungsanlage in diesem Zusammenhang modernisiert wurde 1 Pt. 
B05 Augenscheinlich erkennbar wurde ein Wärmedämmverbundsystem vor einigen Jahren aufge

bracht 2 Pt. 
B06 Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigung wird eine tlw. Modernisierung des Bades unterstellt 

1 Pt. 
B07 Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigung wird eine tiw. Modernisierung des Innenausbaus 

unterstellt 1 Pt. 

Ausgehend von den 7 Modernisierungspunkten (bei maximal 20 erreichbaren Modernisie
rungspunkten) ist dem Gebäude der Modernisierungsstandard „teilweise modernisiert" zu
zuordnen. 
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In Abhängigkeit von: 
• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem („rechnerischen") Gebäudealter (2023 — 1959 = 64 Jahre) ergibt sich eine (rechne

rische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre — 64 Jahre =) 16 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsstandards „teilweise modernisiert" ergibt sich für das 

Gebäude eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 33 Jahren. 

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungs
dauer (33 Jahre) ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (80 Jahre — 33 Jahre =) 47 Jahren. 
Aus dem fiktiven Gebäudealter ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr 
(2023 — 47 Jahren =) 1976. 

Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird für das Gebäude „Mehrfa
milienhaus" in der Wertermittlung 
• eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 33 Jahren und 
• ein fiktives Baujahr 1976 

zugrunde gelegt. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des 
Ertragswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korri
gierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. 
mitgeteilt worden sind. 
Eine hinreichende Nachvollziehbarkeit der Wertermittlung in Hinsicht auf die Schätzung des 
Werteinflusses der vorhandenen Zustandsbesonderheiten kann im Sinne der ImmoWertV 
in aller Regel durch die Angabe grob geschätzter Erfahrungswerte für die Investitions- bzw. 
Beseitigungskosten erreicht werden. Die Kostenschätzung für solche baulichen Maßnah
men erfolgt in der Regel mit Hilfe von Kostentabellen, die sich auf Wohn- oder Nutzflächen, 
Bauteile oder Einzelgewerke beziehen. 
Verkehrswertgutachten sind jedoch grundsätzlich keine Bauschadengutachten. D.h. die Er
stellung einer differenzierten Kostenberechnung ist im Rahmen eines Verkehrswertgutach-
tens durch den Immobilienbewertungssachverständigen nicht zu leisten und wird von die
sem auch nicht geschuldet. 
Die in diesem Gutachten enthaltenen Kostenermittlungen für z.B. erforderliche bauliche In
vestitionen sind daher weder Kostenberechnung, Kostenanschlag noch Kostenfeststellung 
oder Kostenschätzung im Sinne der DIN 276 (Kosten im Hochbau), sondern lediglich pau
schalierte Kostenschätzungen für das Erreichen des angestrebten Hauptzweckes des be
auftragten Gutachtens, nämlich der Feststellung des Markt-/Verkehrswertes. 
Da hierfür allgemein verbindliche Wertermittlungsmodelle bisher nicht vorhanden sind, er
folgt die Ermittlung näherungsweise auf Grundlage der von Sprengnetter in [2] Kapitel 9/61 
dargestellten Modelle in Verbindung mit den Tabellenwerken nach [ 1] Kapitel 3.02.2/2.1. 
In diesen Modellen sind die Kostenabzüge für Schadenbeseitigungsmaßnahmen aus den 
NHK-Tabellen abgeleitet und mit der Punktrastermethode weitgehend harmonisiert. Damit 
sind diese Schätzmodelle derzeit die einzigen in der aktuellen Wertermittlungsliteratur ver
fügbaren Modelle, die in einheitlicher Weise gleichermaßen anwendbar sind auf eigen- oder 
fremdgenutzte Bewertungsobjekte sowie modernisierungsbedürftige, neuwertige (=moder
nisierte) Objekte oder Neubauten. 
Die korrekte Anwendung dieser Modelle führt in allen vorgenannten Anwendungsfällen zu 
marktkonformen Ergebnissen und ist daher sachgerecht. 
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6.5 Vergleichswertermittlung 

Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 — 26 ImmoWertV 21 be
schrieben. 
Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens sind gem. § 25 ImmoWertV 21 Vergleichs
preise solcher Grundstücke heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden 
Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen (Vergleichs
grundstücke). Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegen ist, nicht genü
gend Kaufpreise, können auch Vergleichsgrundstücke aus vergleichbaren Gebieten heran
gezogen werden. 
Weichen die wertbeeinflussenden Merkmale der Vergleichsgrundstücke oder der Grundstü
cke, für die Vergleichsfaktoren bebauter Grundstücke abgeleitet worden sind, vom Zustand 
des zu bewertenden Grundstücks ab, so ist dies nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 
3 ImmoWertV 21 durch Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise zu berück
sichtigen. Dies gilt auch, soweit die den Preisen von Vergleichsgrundstücken zu Grunde 
liegenden allgemeinen Wertverhältnisse von denjenigen am Wertermittlungsstichtag abwei
chen. Dabei sollen vorhandene Indexreihen (vgl. § 18 ImmoWertV 21) und Umrechnungs-
koeffizienten (vgl. § 19 ImmoWertV 21) herangezogen werden. 
Bei bebauten Grundstücken können neben oder anstelle von Vergleichspreisen insbeson
dere Vergleichsfaktoren herangezogen werden. Zur Ermittlung von Vergleichsfaktoren für 
bebaute Grundstücke sind die Vergleichspreise gleichartiger Grundstücke heranzuziehen. 
Gleichartige Grundstücke sind solche, die insbesondere nach Lage und Art und Maß der 
baulichen Nutzung sowie Größe und Alter der baulichen Anlagen vergleichbar sind. Diese 
Vergleichspreise können insbesondere auf eine Flächeneinheit des Gebäudes bezogen 
werden. Der Vergleichswert ergibt sich durch Multiplikation der Bezugseinheit des zu be
wertenden Grundstücks mit dem nach § 20 ImmoWertV 21 ermittelten Vergleichsfaktor; Zu-
oder Abschläge nach § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 sind dabei zu berücksichti
gen. 
In den nachfolgenden Begriffserklärungen werden die Besonderheiten des Vergleichswert-
verfahrens für die Bewertung von Wohnungs-/Teileigentum beschrieben. 
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Erläuterung der bei der Vergleichswertermittlung verwendeten Begriffe 

Richtwert (Immobilienrichtwert) 
Richtwerte (Vergleichsfaktoren) für Wohnungs- oder Teileigentume sind durchschnittliche, 
auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Wohnungs- oder Teileigentume mit 
bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen. Diese Richtwerte können der Er
mittlung des Vergleichswerts zugrunde gelegt werden (vgl. § 24 Abs. 1 ImmoWertV 21). Ein 
gemäß § 20 ImmoWertV 21 für die Wertermittlung geeigneter Richtwert für Wohnungs- oder 
Teileigentume muss jedoch hinsichtlich der seinen Wert wesentlich beeinflussenden Zu
standsmerkmale hinreichend bestimmt sein. 

Mehrere Vergleiche 
Für die Vergleichswertermittlung können gern. § 25 ImmoWertV 21 neben Richtwerten 
(i. d. R. absolute) geeignete Vergleichspreise für Wohnungs- oder Teileigentum herangezo
gen werden. Für die Vergleichswertermittlung wird ein Vergleichspreis als relativer Ver
gleichspreis (pro mZ WF/NF) an die allgemeinen Wertverhältnisse und die wertbeeinflussen
den Zustandsmerkmale des Bewertungsobjekts angepasst. Der sich aus den angepassten, 
(ggf. gewichtet) gemittelten Vergleichspreisen und/oder Richtwerten ergebende vorläufige 
relative Vergleichswert wird der Ermittlung des Vergleichswerts des Wohnungs- oder Teilei
gentums zu Grunde gelegt. 

Erfahrungswert 
Wird kein geeigneter Richtwert für Wohnungs- oder Teileigentum veröffentlicht und liegen 
keine Vergleichspreise für Wohnungs- oder Teileigentum vor, so kann die Vergleichswer-
termittlung hilfsweise auf der Basis eines Erfahrungswerts für mit dem Bewertungsobjekt 
vergleichbares Wohnungs- oder Teileigentum durchgeführt werden. Der Erfahrungswert 
wird als marktüblicher „Durchschnittswert aus Erfahrungswissen des Sachverständigen" der 
Vergleichswertermittlung zu Grunde gelegt. 

Zu-/Abschläge 
Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (gewichtet gemittelten) relativen Vergleichswert 
des Wohnungs- oder Teileigentums berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. 
vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsob
jekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zu Grunde liegenden Vergleichsobjekte 
begründet. 

Marktanpassung 
Ist durch die Ableitung des vorläufigen bereinigten Vergleichswerts auf der Basis von markt
konformen Vergleichspreisen, eines Richtwerts und/oder eines Erfahrungswerts die Lage 
(das Kaufpreisniveau) auf dem Grundstücksmarkt für Wohnungs- und Teileigentum am 
Wertermittlungsstichtag bereits hinreichend berücksichtig, ist eine zusätzliche Marktanpas
sung nicht erforderlich. Sind jedoch beispielsweise (kurzfristige) Marktveränderungen ein
getreten, die in die Bewertungsansätze (insb. Vergleichspreise, Richtwert, Erfahrungswert) 
noch nicht eingeflossen sind, sind diese durch eine sachgemäße Marktanpassung nach 
Maßgabe des § 7 Abs. 2 ImmoWertV 21 zu berücksichtigen. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des 
Vergleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend 
berücksichtigt. 
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6.5.1 Vergleichswertermittlung auf der Basis eines Immobilienrichtwerts 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Wohnungseigentums auf der Basis eines vom zu
ständigen Gutachterausschuss veröffentlichten amtlichen Richtwerts für Wohnungseigen
tum ermittelt. 

Erläuterung zum Immobilienrichtwerts 

Lage und Wert 

Gemeinde Hagen 

Gemarkungsname Vorhalle 

Ortsteil Vorhalle 

Name Wortherbruchstraße 

Gebietsgliederung Stadt Hagen 

Wohnlage mittel 

Immobilienrichtwertnummer 100113 

Immobilienrichtwert 1490 €/ml 

Stichtag des Immobilienrichtwertes 01.01.2024 

Teilmarkt Eigentumswohnungen 

Objektgruppe Weiterverkauf 

Immobilienrichtwerttyp Immobilienrichtwert 

Modernisierungsgrad kleine Modernisierungen im Rahmen der In
standhaltung 

Garage/ Stellplatz vorhanden 

=eschreibende Merkmale (Gebäude) 

Gebäudeart Mehrfamilienhaus 

Baujahr 1968 

Wohnfläche 46-79 ml 

Ausstattungsklasse mittel 

Geschosslage 1 

Balkon vorhanden 

Anzahl der Einheiten im Gebäude 3-6 

Alter 0 Jahr(e) 

Sonstige Hinweise 

Mietsituation unvermietet 
Tabelle 1: Richtwertdetails 

6 Ouelle: www.boris.nrw.de/boris-nrw/?lang=de 

http://www.boris.nrw.de/boris-nrw/?lang=de
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Immobilienrichtwert Anpassung 

Eigenschaft IRW 

Stichtag 01.01.2023 

Immobilienrichtwert 1.410, 00 € 

Gemeinde Hagen 

Immobilienrichtwertnummer 100113 

Immobilienrichtwert Bewertungsobjekt Anpassung 

Baujahr 1968 1959 -8% 

Wohnfläche 46-79 m2 61 m2 0% 

Balkon vorhanden vorhanden 0% 

Anzahl der Einheiten im Gebäude 3-6 4 0% 

Geschosslage 1 EG -1 % 

Modernisierungsgrad 
kleine Modernisierungen 
im Rahmen der Instand

haltung 

überwiegend moder
nisiert 

28% 

Ausstattungsklasse mittel mittel 0% 

Mietsituation unvermietet unvermietet 0% 

Wohnlage mittel mittel 0% 

Garage / Stellplatz vorhanden nicht vorhanden -5% 

vorläufiger relativer Vergleichswert pro m2 Wfl. 1.561,62 € 
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6.5.2 Vergleichswert 

Ermittlung des Vergleichswerts 

vorläufiger gewichtet gemittelter relativer Vergleichswert 1.561,62 €/m2 

Wohnfläche x 61,43 mZ 

vorläufiger Vergleichswert = 95.930.32 € 

Marktan pass ungsfaktor x 1,00 

vorläufiger marktangepasster Vergleichswert = 95.930,32€ 

besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale - 15.135.00 € 

Vergleichswert = 80.795.32 € 

rd. 89..000,00 € 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag 12.12.2023 mit rd. 81.000,00 € er
mittelt. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des 
Vergleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit 
korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer 
etc. mitgeteilt worden sind. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das gemeinschaftliche Eigen
tum betreffend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Unterhaltungsbesonderheiten, ME anteilig 

• Unterhaltungsstau inkl. Kleinreparaturen, unterstellt 

für die 10 Wohnhäuser 

-25.000,00 € 

Summe 

anteilige Wertbeeinflus
sung insg. 

-635,00 € 

-635,00 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betreffend 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Modernisierungsbesonderheiten 

Mehrfamilienhaus „Wertminderung infolge un

terstellter Modernisierungsmaßnahmen" sh. 

nachfolgende Berechnung 

als Risiko für die fehlende Innenbesichtigung 

-14.500,00 € 

Summe 

Wertbeeinflussung insg. 

-14.500,00 € 

-14.500,00 € 
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Wertminderung infolge erforderlicher Modernisierungsmaßnahmen für das Gebäude 
„Mehrfamilienhaus" 

Modernisierungskosten u.ä: 

B relative Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen 266.00 €/m2 

(bei 2,00 Modernisierungspunkten) 

Wohn-/Nutzfläche t 61,43 m2 

0 Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen [a] = 16.340,38 € 

Baukosten-Regionalfaktor Rf(lk) x 0,99 

regionalisierte Kosten der unterstellten Investitionen insgesamt = 16.176,98 € 

relative regionalisierte Neubaukosten 4.000,00 €/m2 

Wohn-/Nutzfläche 61.43 m2 

regionalisierte Neubaukosten HK = 245.720.00 € 

relativer Anteil der zu erneuernden gestaltbaren Substanz NS = ([a] + [c]) x Rf(lk) / HK 0.07 

Erstnutzungsfaktor 1,23 

Ermittlung des Wertzuschlags wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung 
(GEZ): 

GEZ = vorl. marktangepasster Sachwert x NS x ( Erstnutzungsfaktor - 1) 

GEZ = 24.100.00 € x 0,07 x ( 1,23 - 1) = 1.591,53 € 

Ermittlung des Wertzuschlags wegen der eingesparten anteiligen Schönheitsreparaturen: 

eingesparte Schönheitsreparaturen 20,00 €/m2 

Wohn-/Nutzfläche 61,43 m2 

Kostenanteil 2.0 Pkte/20 Pkte 

Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen = 122,86 € 

Gesamtwerteinfluss der unterstellten Modernisierungen u.ä.: 

gesamte abzuziehende Kosten für die unterstellten Maßnahmen ([a] + [ b]) x Rf(lk) 16.176,98 € 

Werterhöhung wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung + 1.591,53 € 

Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen + 122,86 € 

Werteinfluss der unterstellten Modernisierungsmaßnahmen u.ä. [i] _ -14.462,59 € 

rd. -14.500,00 € 
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6.6 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu 
Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Ertragswert orientieren. 

Der Ertragswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 84.000,00 € ermittelt. 
Der zur Stützung ermittelte Vergleichswert beträgt rd. 81.000,00 €. 

Der Verkehrswert für den 254110.000 Miteigentumsanteil an dem mit zehn Mehrfamilien
häusern bebauten Grundstück in 58089 Hagen. Masurenstr. 11 — 17, 19 — 29, verbunden 
mit dem Sondereigentum an der Wohnung im EG sowie Kellerräume im UG u. Abstr. 
im DG, im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnet 

Wohnungsgrundbuch Blatt Ifd. Nr. 

Hagen 31295 1 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Vorhalle 3 218, 257 

wird zum Wertermittlungsstichtag 12.12.2023 mit rd. 

84.000,00€ 
in Worten: vierundachtzigtausend Euro 

geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ableh
nungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger 
nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden 
kann. 

Dortmund, den 18. März 2024 

••e•t•ammer_ä 

1`•/ 

1̀ =•\  

b tollt und ver 

Dipl.-Wirt.-Ing. ( FH) Torsten Bäcker 
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Anteilige Wertigkeit des Wohnungseigentums bezogen auf die einzelnen Flurstücke 

Wohnung Nr. 1 
Gesamtgrundstück: 8.190,00 mZ 84.000,00 € 

Flurstück 218: 5.072,00 m? 52.020,51 € 

Flurstück 257: 3.118,00 mz 31.979,49 € 

Die Flurstücke bilden eine wirtschaftliche Einheit. 

6.7 Sonderbewertung Eintragung Abt. II 

In Abt. II des Grundbuchs von Hagen, Blatt 31295 sind folgende Lasten und Beschränkun
gen eingetragen: 

lfd. Nr. 1) Recht, eine Trafostation zu errichten für die Elektromark Kommunales Elekt
rizitätswerk Mark AG. Hagen. Eingetragen mit Bezug auf die Bewilligung vom 
04.04.1973 am 09.05.1973. 

ist von Blatt 914 in die Blätter 31295 bis 31334 als einheitliche Last übertragen 
am 03.09.2003. 

Veränderung: 
Die Ausführung ist beschränkt auf die Parzelle Vorhalle Flur 3 Flst. 257. Einge
tragen am 09.05.2003. wurde mit dem Recht Abt. II Nr. 1 von BI. 914 nach hier
her übertragen am 03.09.2003. 

gemäß Eintragungsbewilligung: 
„Die Kommunales Elektrizitätswerk Mark AG, Hagen, ist berechtigt, auf dem belasteten Flur
stück eine massive Schalt- und Trafostation im Ausmaß von etwa 5,4 x 2,9 m zu errichten, 
zu betreiben, zu unterhalten und nach Aufgabe der Schalt- und Trafostation diese wieder 
zu entfernen, das erforderliche Grundstück zum Bau, Betrieb und zur Unterhaltung der An
lage zu betreten und zu befahren, sowie die notwendigen Kabel unterirdisch zur Schalt- und 
Trafostation zu verlegen und wieder herauszunehmen." 

Beurteilung der Eintragung: 

Der Einfluss des eingetragenen Rechts zur Errichtung einer Trafostation ist für das zu be
wertende Wohnungseigentum so gering einzustufen, dass dieser — nach sachverständiger 
Auffassung - im Rundungsbereich liegt. 

auftragsgemäß bleibt das in Abt. II eingetragene 
Rechte in dieser Wertermittlung unberücksichtigt 
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7 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur 

Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
— in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung - 

BauGB: Baugesetzbuch 

ImmoWertV: Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von 
Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ( Immobili-
enwertermittlungsverordnung — ImmoWertV) 

BauNVO: Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke ( Baunutzungsver-
ordnung — BauNVO) 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch 

WEG: Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Woh-
nungseigentumsgesetz — WEG) 

ErbbauRG: Gesetz über das Erbbaurecht 

ZVG: Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

WoFIV: Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung — 
WoFIV) 

WMR: Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwer-
termittlung (Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie — WMR) 

DIN 283: DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflä
chen" (Ausgabe Februar 1962, obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen fin
det die Vorschrift in der Praxis tlw. weiter Anwendung) 

II. BV: Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zwei
ten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung — II. BV) 

BetrKV: Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

WoFG: Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 

GEG: Gebäudeenergiegesetz Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieein-
sparrechts für Gebäude 
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Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 
[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Marktdaten und Praxishilfen, Loseblatt-

sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2019 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Lehrbuch und Kommentar, Loseblatt-
sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2019 

[3] Sprengnetter (Hrsg.)-. Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Ge
setzes-, Literatur- und Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung so
wie Bodenordnung, Version 29.0, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2017 

[4] Kleiber: „Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 10. Auflage 2023 Kommentar 
und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Verkehrswerten) Versicherungs- und 
Beleihungswerten unter Berücksichtigung der ImmoWertV 

[5] Kleiber, Tillmann: „Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Be
leihungswerts Tabellen, Indizes, Formeln und Normen für die Praxis", 1. Auflage 

[6] Rössler / Langner fortgeführt von Simon / Kleiber / Joeris / Simon: „Schätzung 
und Ermittlung von Grundstückswerten", 8. Auflage 

[7] Ferdinand Dröge: „Handbuch der Mietpreisbewertung für Wohn- und Gewerberaum" 
3. Auflage 

[8] Bernhard Bischoff: „Das ist neu bei der Immobilienbewertung, ImmoWertV2021" 1. 
Auflage 2021 

[9] Grundstücksmarktbericht Stadt Hagen 2023 

[10] Mietspiegel Stadt Hagen 2021 

[1 l] https://www.boris.nrw.de/borisplus/BORISplus ist das zentrale Informationssystem der 
Gutachterausschüsse und des 
Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte über den Immobilienmarkt in 
Nordrhein-Westfalen. 

https://www.boris.nrw.de/borisplus/BORISplus
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und 
den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen 
Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer ver
einbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vor
satz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme 
einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen 
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine 
Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonde
rer Bedeutung ist ( Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters 
und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit 
verursachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, 
die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist 
auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten 
beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden 
Einzelfall auf maximal 1.000.000,00 EUR begrenzt. 
Die für die Ausarbeitung des Gutachtens verwendeten urheberrechtlich geschützten Unter
lagen sind aus Gründen des Datenschutzes als gesonderte Anlage dem Gutachten beige
fügt. Eine Vervielfältigung, Verwendung oder Veröffentlichung durch Dritte ist nur mit schrift
licher Genehmigung der einzelnen Personen bzw. Institutionen gestattet. 
Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass 
die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsver
steigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfah-
rens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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Brutto-Grundfläche ( BGF) in Anlehnung an DIN 277 (Ausgabe Juni 1987) 

Gebäude: Mehrfamilienhaus, Masurenstr. 11, 58089 Hagen 

Die Berechnung erfolgt aus 

lfd. 
Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

❑ Fertigmaßen 
❑ Rohbaumaßen 
❑ Fertig- und Rohbaumaßen 

Geschoss / 
Grundrissebene 

EG 
EG 
1. OG 
1. OG 
DG 
DG 

auf der Grundlage von 

Flächen
faktor / 

(+A) Sonderform 
2,00 
1,00 
2,00 
1,00 
2,00 
1,00 

Länge 

(m) 
2,635 

17,740 
2,635 

❑ örtlichem Aufmaß 
❑ Bauzeichnungen 
❑ örtlichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

Breite 

(m) 
1,385 
8,990 
1,385 
8,990 
1,385 
8,990 

Bereich 

a 
a 
a 

Brutto-Grundfläche 
(M 2) 

Bereich a 
-7,30 

159,48 
-7,30 

Bereich b Bereich c 

Erläuterung 

17,740 
2,635 

a 
a 

159,48 
-7,30 

17,740 a 159,48 

Summe 
Brutto-Grundfläche ( Bereich + b) insgesamt 

456,54 
456,54 m 2 

i m 2 

Auf dem Grundstück wurden insgesamt 10 baugleiche Mehrfamilienhäuser errichtet. Durch den Unterzeichner wurde für ein Gebäude die Bruttogrundfläche ermittelt 
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Berechnung der Wohnfläche 

Gebäude: Mehrfamilienhaus, Masurenstr. 11, 58089 Hagen 

Mieteinheit: Wohnung EG links 

Die Berechnung erfolgt aus ❑ Fertigmaßen 

Rohbaumaßen 

❑ Fertig- und Rohbaumaßen 

auf der Grundlage von ❑ örtlichem Aufmaß 

® Bauzeichnungen 

❑ örtlichem Aufmaß und Bauzeichnungen 

® wohnwertabhängig 

❑ nach DIN 283 

❑ nach DIN 277 
❑ nach WoFIV 

❑ nach II. BV 

Ifd 
Nr 

1 
2 

Raumbezeichnung 

Loggia 
Wohnzimmer 

Raum- 
Nr. 

1 
2 

+/-

Raumteil/Besonderheiten 
(differenzierte Besonderheiten) 

Außenwohnbereich (Normal nutzbar) 

Flächen- 
faktor / 
Sonder- 
form 

0,97 
0,97 
0,97 
0,97 
0,97 
0,97 
0,97 

Länge 

(m) 
1,385 
0,990 
5,135 
4,135 
4,135 
2,385 
0,350 

Putz
abzug 
Länge 
(m) 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0.000 

Breite 

(m) 

2,635 
2,135 
3,385 
4,010 
2,510 
2,760 
0,600 

Putz
abzug 
Breite 
(m) 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Grund- 
fläche 

(M2) 
3,54 
2,05 

Wohnwert- 
faktor 

(Wohnwert) 

(f) 
0,25 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Wohn
fläche 

Raumteil 

(M2) 
0,89 
2,05 

Wohn- Erläu-
fläche terung 
Raum 
(m2)  

0,89 

3 Wohnzimmer 2 16,86 
16,08 
10,07 

16,86 
16,08 
10,07 

18,91 
16,08 
10,07 

4 Schlafzimmer 3 
5 Kinderzimmer 4 
6 Küche 5 6,38 

0,20 
6,38 6,38 

7 Bad 6 Nicht anzurechnende Grundflächen 
(Kamin) 
Nicht anzurechnende Grundflächen 
(Kamin) 

-0,20 

8 Bad 0,97 0,350 0.000 0,350 0,000 0,12 1,00 -0,12 

9 Bad 6 0,97 
0,97 

1,635 
4,135 

0,000 
0,000 

2,760 
1,260 

0,000 
0,000 

4,37 
5,05 

1,00 
1,00 

4,37 
5,05 

4,05 
5,05 10 Flur 7 

Summe Wohnfläche Mieteinheit 
Summe Wohn-/Nutzfläche Gebäude 

61,43 
61,43 

m2 

mZ 
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